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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Bei einer hohen Stimmbeteiligung von 59.6 Prozent hiess eine solide Mehrheit von 56.6
Prozent der Schweizer Stimmbevölkerung das Bundesgesetz über polizeiliche
Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung (PMT) in der Referendumsabstimmung vom
13. Juni 2021 gut. Einzig der Kanton Basel-Stadt sprach sich mit einem Ja-Anteil von 45.1
Prozent mehrheitlich gegen das Gesetz aus. Hohe Zustimmung erfuhr die Vorlage
derweil in der Romandie, insbesondere im Wallis (65.0%), in Freiburg (63.6%), in
Neuenburg (62.0%) und im Jura (61.0%). In den Medien wurde gemutmasst, dass die
Westschweiz aufgrund der Nähe zum von Terroranschlägen stark betroffenen
Frankreich das Gesetz eher für notwendig gehalten habe, während in der
freiheitsliebenden Deutschschweiz die staatlichen Grundrechtseingriffe kritischer
beurteilt worden seien.
Die schweizweite Zustimmung blieb damit etwas hinter den von den vorhergehenden
Umfragen geschürten Erwartungen zurück. Wie die Presse berichtete, habe es das
Nein-Lager kurz vor dem Abstimmungstermin doch noch geschafft, seinen Bedenken
bezüglich der Rechtsstaatlichkeit der Massnahmen verstärkt Gehör zu verschaffen. So
zeigte sich die Waadtländer Grünen-Nationalrätin Léonore Porchet gegenüber «Le
Temps» erfreut, dass man der zuständigen Bundesrätin Karin Keller-Sutter im Vorfeld
der Abstimmung einige Klarstellungen zu umstrittenen Punkten im Gesetz abringen
konnte, etwa die Bekräftigung, dass Aktivistinnen und Aktivisten sozialer Bewegungen
nicht vom Gesetz betroffen sein werden. Nichtsdestotrotz kündigten die Grünen
bereits am Abstimmungssonntag an, eine parlamentarische Initiative einreichen zu
wollen, mit dem Ziel, die umstrittene, in ihren Augen zu unklar gefasste
Terrorismusdefinition zu konkretisieren. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty
International betonten, nun die konkrete Anwendung des Gesetzes genau im Auge zu
behalten und Menschenrechtsverletzungen gegebenenfalls anzuprangern. Die NZZ
wertete das Ergebnis denn auch als «grossen Vertrauensbeweis gegenüber der Polizei»;
immerhin habe die Bevölkerung ein Gesetz angenommen, das der Polizei in zentralen
Punkten einen grossen Spielraum lasse. «Die Bürgerinnen und Bürger gehen
offenkundig davon aus, dass von den Befugnissen menschenrechtskonform und
verhältnismässig Gebrauch gemacht wird – und die Gerichte nötigenfalls korrigierend
eingreifen», kommentierte die Zeitung. Die Befürwortendenseite zeigte sich indessen
zufrieden mit dem Resultat. Die Schweiz könne damit eine Lücke in ihrer
Terrorismusabwehr schliessen, erklärte Justizministerin Keller-Sutter gegenüber den
Medien. 
Noch nicht geschlagen geben wollte sich aus dem unterlegenen Lager die Piratenpartei.
Sie hoffte, berichteten «L'Express» und «Le Nouvelliste», dass die Abstimmung
wiederholt werden würde. So seien beim Bundesgericht rund 600 Beschwerden gegen
die Abstimmung eingereicht worden, die monierten, das Bundesbüchlein sei nicht
objektiv gewesen, habe keine klare Meinungsbildung ermöglicht, irreführende
Informationen enthalten und wichtige rechtliche Konsequenzen des Gesetzes
verschwiegen.

Abstimmung vom 13. Juni 2021

Beteiligung: 59.6%
Ja: 1'811'795 (56.6%)
Nein: 1'390'383 (43.4%)

Parolen:
– Ja: EVP, FDP (1*), KVP, Libertäre Partei, Mitte (Junge Mitte: 1*), Piratenpartei, SVP (2*;
JSVP: 2*), BastA!, CSP OW, PCSI JU
– Nein: GLP, GP, PdA, SD, SP, Jungfreisinnige; VPOD, Amnesty International, Chaos
Computer Club, Demokratische JuristInnen Schweiz (DJS), Digitale Gesellschaft,
Ensemble à Gauche, GSoA, Greenpeace, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der
Jugendverbände (SAJV), Schweizerischer Friedensrat, Solidarité sans frontières, Verein
«Freunde der Verfassung»
– Stimmfreigabe: EDU; SSV
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2021
KARIN FRICK

01.01.65 - 01.01.23 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Aussenpolitik

Aussenwirtschaftspolitik

Nach einem einseitig geführten Abstimmungskampf, der von Westschweizer Medien
zum Kampf zwischen David und Goliath hochstilisiert wurde, fiel das Ergebnis der
Abstimmung zum Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien im März 2021
mit nur 51.6 Prozent Ja-Stimmen deutlich knapper aus, als aufgrund des Medientenors
erwartet worden war. Die Stimmbeteiligung lag mit 51.1 Prozent über dem Durchschnitt
der letzten Jahre. Es zeigte sich kein Stadt-Land-Graben zwischen den Kantonen,
stattdessen teilte der altbekannte Röstigraben die Schweiz, mit wenigen Ausnahmen, in
zwei Teile: Basel-Stadt (51.2% Nein-Stimmen) lehnte als einziger Deutschschweizer
Kanton das Abkommen ab, ansonsten sprach sich die Deutschschweiz in breiter Front
für den Freihandel aus. Auf der Gegenseite stimmten die meisten Kantone in der
Westschweiz, insbesondere die Kantone Waadt (65.9% Nein-Stimmen) und Jura (64.8%
Nein-Stimmen), gegen das Abkommen. 
Obwohl dem Abschluss des Freihandelsabkommens damit nichts mehr im Wege stand,
wurde das Ergebnis im Nachgang des Abstimmungssonntags von den Gegnerinnen und
Gegnern des Abkommens als Erfolg verbucht. Diese sahen sich durch den unerwartet
hohen Nein-Anteil in ihrem Anliegen bestärkt und selbst Befürwortende des
Abkommens, wie Ständerat Hannes Germann (svp, SH), befürchteten, dass die vielen
Nein-Stimmen einen Hinweis auf eine starke Skepsis in der Bevölkerung gegenüber
Freihandelsabkommen darstellten. Dem widersprach Christoph Mäder, Präsident von
Economiesuisse, der die einseitige Fokussierung der Debatte auf Palmöl kritisierte und
im knappen Ja «kein Votum gegen den Freihandel» erkennen wollte. Dass es am Schluss
doch knapp nicht für ein Nein gereicht hatte, schrieb La Liberté der späten
Positionierung der Grünen und vor allem der SP zu. Samuel Bendahan (sp, VD),
Vizepräsident der SP, verteidigte seine Partei, die «wirklich in mehrere Lager gespalten
war». Die Uneinigkeit innerhalb der SP zeigte sich auch an mehreren abweichenden
Kantonalsektionen und prominenten Individuen, welche für die Annahme des
Abkommens weibelten. So zeigte sich Nationalrätin Munz (sp, SH) zufrieden mit dem
Ergebnis und meinte überzeugt, dass es von nun an ein «No-Go» sei, Nachhaltigkeit aus
Freihandelsverträgen auszuklammern. Nicht zufrieden mit dem Ausmass der
Nachhaltigkeitsstandards war indes die grüne Nationalrätin Christine Badertscher (gp,
BE), welche die Absicht bekundete, sich nun zumindest bei der Umsetzung noch für
Verbesserungen einsetzen zu wollen. 
Das Referendum schien für viele Akteure einen Wendepunkt in der schweizerischen
Aussenwirtschaftspolitik darzustellen. So bezeichnete Ständerätin Baume-Schneider
(sp, JU) das Abkommen als «Untergrenze für alle jene, die folgen werden». Gegenüber
der AZ zeigte sich die Rechtsprofessorin Elisabeth Bürgi Bonanomi davon überzeugt,
dass die Bevölkerung auch in Zukunft über Handelsabkommen abstimmen werde. Eine
erste Möglichkeit dazu bieten die fertig verhandelten Freihandelsabkommen mit den
Mercosur-Staaten und Malaysia. Nationalrätin Badertscher prognostizierte, dass es
insbesondere das Mercosur-Abkommen an der Urne gar noch schwerer haben werde,
und auch die Bauerngewerkschaft Uniterre liess verlauten, man sei «jederzeit bereit,
wieder das Referendum zu ergreifen». Drei NGOs – Alliance Sud, Public Eye und die
Gesellschaft für bedrohte Völker – forderten in Reaktion auf das Abstimmungsergebnis
ein Gesetz, das eine grössere Kohärenz zwischen der Schweizer
Aussenwirtschaftspolitik und Themen wie Menschenrechten oder Nachhaltigkeit
sicherstellt. Laut den NGOs sei es bei beiden Abkommen unwahrscheinlich, dass
verbindliche Nachhaltigkeitsbestimmungen aufgenommen würden, weshalb weitere
Referenden unumgänglich seien. 

Abstimmung vom 07. März 2021

Beteiligung: 51.1%
Ja: 1'408'380 (51.6%), (Stände 15 5/2)
Nein: 1'318'630 (48.4%), (Stände 5 1/2)

Parolen: 
- Ja: SVP, CVP, FDP, GLP, EDU, Economiesuisse, Schweizer Gewerbeverband,
Schweizerischer Arbeitsgeberverband, Schweizer Bauernverband, Swissmem,
Hotelleriesuisse, Schweizerischer Versicherungsverband, Swissaid
- Nein: SP (5*), GP, EVP, Juso, Greenpeace, Uniterre, Pro Natura,
Keinbauernvereinigung, Bruno-Manser-Fonds, Solidarité sans frontières, Gesellschaft
für bedrohte Völker, Klimastreik Schweiz

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.2021
AMANDO AMMANN
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- Stimmfreigabe: Public Eye, Travail.Suisse, Alliance Sud
* Anzahl abweichende Kantonalsektionen in Klammern 2

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Im Mai 2022 fand die eidgenössische Abstimmung über die Änderung des
Transplantationsgesetzes statt, mit der die erweiterte Widerspruchslösung eingeführt
werden sollte. 

Die Gegnerinnen und Gegner der erweiterten Widerspruchslösung waren breit
zusammengewürfelt und liessen sich nicht klar auf dem politischen Spektrum verorten.
Angeführt wurde das Komitee «Nein zur Organspende ohne explizite Zustimmung» von
einem pensionierten Arzt und einer Hebamme. Der Arzt, Alex Frei, war ebenfalls
Vorsitzender der Ärzte und Pflegefachpersonen gegen Organspende am Lebensende
(ÄPOL) – einer Vereinigung, die sich grundsätzlich gegen Organspende an für tot
erklärte Personen stellte. Die Hebamme, Susanne Clauss, ihres Zeichens Co-Präsidentin
der SP Biel, wehrte sich lediglich gegen die Organentnahme an verstorbenen Personen,
sofern von diesen keine explizite Einwilligung vorliegt. Unterstützung erhielten die
beiden Personen von Philosophie-, Rechts- und Theologieprofessorinnen und
-professoren sowie von bekannten Köpfen verschiedenster Parteien. So etwa von der
Thurgauer SVP-Nationalrätin Verena Herzog, der Berner EVP-Nationalrätin Marianne
Streiff-Feller, dem Urner FDP-Ständerat Josef Dittli sowie von den ehemaligen
Parlamentarierinnen Verena Diener (glp, ZH) und Gret Haller (sp, BE). Nein-Parolen
beschlossen schliesslich die EVP, die SVP und die EDU. Als Hauptargument gegen die
Widerspruchslösung führten die Gegnerinnen und Gegner ins Feld, dass es immer
Leute geben werde, die nicht wissen, dass ihnen auch ohne ihre explizite Zustimmung
Organe entnommen werden können. Dies verletze deren Recht auf Selbstbestimmung
und körperliche Unversehrtheit und sei unethisch. Zudem würden dadurch bei
Nichtvorliegen des Willens der verstorbenen Person die Angehörigen unter Druck
gesetzt, da deren Ablehnung als unsolidarisches Verhalten aufgefasst werden könnte. 

Gerade anderer Ansicht waren die Befürworterinnen und Befürworter der erweiterten
Widerspruchslösung. Sie erachteten die neue Regelung gar als Entlastung für die
Angehörigen, gab etwa Reto Stocker, ein ehemaliger Leiter der chirurgischen
Intensivstation des Universitätsspitals Zürich dem Tages-Anzeiger zu Protokoll. Zudem
soll mit einer grossen und regelmässigen Informationskampagne sichergestellt werden,
dass die Bevölkerung über die neue Regelung informiert wird und niemand wider Willen
zum Organspender oder zur Organspenderin wird, versicherte Bundesrat Alain Berset
an einer Medienkonferenz zur Abstimmungsvorlage. Zur Umsetzung der Vorlage werde
der Bund ein neues sicheres und datenschutzkonformes Register schaffen, wo jede
Person ihren Willen zur Organspende festhalten und laufend aktualisieren kann, so der
Bundesrat. Mit der beschlossenen Regelung folge man vielen europäischen Ländern, die
eine Widerspruchslösung mit oder ohne Einbezug von Angehörigen kennen und die im
Schnitt eine höhere Organspenderate aufwiesen als Länder mit einer
Zustimmungslösung, so der Bundesrat weiter. Von den Parteien gaben die SP, die
Grünen, die Mitte, die GLP und die FDP die Ja-Parole aus. 

Jedoch waren sich die Parteien intern nicht immer einig, was sich auch in
abweichenden Kantonalsektionen zeigte. Während bei den Grünen und der SP fünf
Kantonalsektionen die Nein-Parole oder Stimmfreigabe erteilten und sich die Mitte-
Sektion des Kantons Schaffhausen gegen die Gesetzesänderung stellte, beschlossen die
Junge EVP und die SVP Freiburg Stimmfreigabe und die SVP Jura gar die Ja-Parole. Dies
stimmte auch mit der Einschätzung der Co-Leiterin des Contra-Komitees, Susanne
Clauss, überein, welche Organspende denn auch als «en aucun cas [...] une question
fondamentaliste ni de politique gauche-droite, mais [...] une question purement
personnelle et éthique» erachtete. Insgesamt waren die Parteien im
Abstimmungskampf denn auch weder auf der gegnerischen noch auf der
befürwortenden Seite effektiv sichtbar.

Im Vorfeld der Abstimmung rezitierten die Medien häufig Zahlen zur Organspende in
der Schweiz. Ende 2021 hätten 1'434 Personen auf ein Organ gewartet; jährlich würden
ungefähr 450 Personen eines erhalten. Lediglich 16 Prozent der Schweizerinnen und

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.05.2022
MARLÈNE GERBER
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Schweizer besässen eine Karte, auf der ihr Wille für oder gegen die Organspende
ausgewiesen sei, dabei gingen gewisse Umfragen von einer Spendebereitschaft in der
Bevölkerung von 80 Prozent aus. Diese Umfragen seien jedoch durch Swisstransplant in
Auftrag gegeben worden, wurde die Gegnerschaft in den Medien zitiert. Eine im Auftrag
des BFS durchgeführte Umfrage, die nicht nur nach der Entnahme von Organen,
sondern auch nach derjenigen von Gewebe fragte, komme hingegen auf konservativere
Ergebnisse, wonach sich lediglich etwa die Hälfte der Bevölkerung für oder eher für
eine Spende aussprechen würde. Ebenfalls zweifelten die Gegnerinnen und Gegner
daran, dass sich die Widerspruchslösung direkt und positiv auf die Organspenderate
auswirken werde, wobei sie sich auf Aussagen der Nationalen Ethikkommission aus dem
Jahr 2019 stützten. Dass die Organspenderate bei Ländern mit Widerspruchslösung nur
in der Tendenz höher sei und es bei beiden Modellen Ausreisser gebe, bestätigten indes
auch Bundesrat Alain Berset und die ehemalige Nationalrätin Yvonne Gilli (gp, SG) als
Präsidentin des Dachverbands der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH), der den
Wechsel zur Widerspruchslösung ebenfalls unterstützte. Auch weitere Faktoren wie
etwa die Ressourcen in den Spitälern oder die Ausbildung des Fachpersonals
beeinflussten die Organspendebereitschaft, war schliesslich auch im
Abstimmungsbüchlein nachzulesen. Vereinzelt klärten Medienberichte auch über den
Hirntot auf und erläuterten den Ablauf bei der Organentnahme. Häufiger liessen sie
indes Organempfängerinnen und -empfänger, Personen auf der Warteliste für ein
Organ oder Angehörige von Spendenden zu Wort kommen. Auch prominente
Gegnerinnen und Gegner der Gesetzesrevision konnten überdies ihre Position
darlegen. In seinem Abstimmungsmonitoring kam das fög denn auch zum Schluss, dass
die Medienberichterstattung in der Tonalität erstaunlich ambivalent ausfiel, denn für
gewöhnlich generierten dem fakultativen Referendum unterstellte Vorlagen ein
positiveres Echo in den Medien. Ganz grundsätzlich war die Medienresonanz zur
Abstimmungsvorlage gemäss fög gering – ebenso wie zu den beiden anderen zur
Abstimmung stehenden Vorlagen (Frontex und Filmgesetz). Inserate für oder gegen die
Änderung des Transplantationsgesetzes suchte man in den Printmedien mit wenigen
Ausnahmen vergebens. Generell schienen die Meinungen zur Organspende auch bereits
von Anfang an gemacht, denn die verschiedenen Wellen der Tamedia-
Vorabstimmungsbefragungen registrierten kaum merkliche Verschiebungen beim Ja-
Anteil, der zwischen 61 und 62 Prozent lag.

Somit war die Annahme des Transplantationsgesetzes an der Urne denn auch nicht
überraschend. Bei einer tiefen Wahlbeteiligung von 40.3 Prozent sprach sich die
Stimmbevölkerung am 15. Mai 2022 mit 60.2 Prozent Ja-Stimmen für die erweiterte
Widerspruchslösung aus. Lediglich die Stimmenden der beiden Appenzell, von
Schaffhausen und Schwyz lehnten die Änderung knapp ab. Weitaus die höchsten Ja-
Anteile fanden sich in den Westschweizer Kantonen (durchschnittlich 76.4%) gefolgt
vom Tessin (65.5%) – der Sprachgraben zeigte sich bei dieser Vorlage überaus deutlich
(Durchschnitt Deutschschweizer Kantone: 53.3%). Der am deutlichsten befürwortende
Deutschschweizer Kanton, Basel-Stadt (60.9% Ja), sagte noch immer mit mehr als 10
Prozentpunkten weniger deutlich Ja als der am wenigsten stark zustimmende Kanton
der Romandie (Wallis: 72.4% Ja). Somit sprachen sich auch die katholischen Kantone
Freiburg, Jura und Wallis klar für die Gesetzesänderung aus, obwohl sich die
katholische Kirche für ein Nein eingesetzt hatte. Nicht der Katholizismus, sondern das
unterschiedliche Verhältnis der Sprachregionen zum Staat hätten also die Meinungen
beeinflusst, folgerte der Tages-Anzeiger kurz nach der Abstimmung. Auf der anderen
Seite des Zustimmungsspektrums führte der Vorsteher des Ausserrhodener
Gesundheitsdepartementes das Nein in seinem Kanton auf eine besonders ausgeprägte
Naturverbundenheit seiner Einwohnerinnen und Einwohner zurück, die sich auch in
einer Präferenz für Naturheilkunde gegenüber gewissen schulmedizinischen Angeboten
äussere. Tatsächlich bestätigte die VOX-Nachbefragung, dass die Frage, wie stark
jemand der Schulmedizin, dem Spitalpersonal, der Wissenschaft und dem BAG vertraut,
mit der Zustimmung zur Revision zusammenhängt. Ebenso sprachen sich Personen mit
hohem Vertrauen in Freikirchen besonders häufig gegen die Gesetzesänderung aus.
Und obwohl der Abstimmungskampf in Abwesenheit der Parteien geführt worden war,
erwies sich die politisch-ideologische Selbsteinstufung einer Person durchaus als
relevant für deren Stimmentscheid. So legten links stehende Personen besonders
häufig ein Ja ein, während sich der Ja-Anteil mit zunehmender Ausrichtung auf die
rechte Seite des politischen Spektrums verringerte. Insgesamt folgten jedoch alle
Parteisympathisierenden mehrheitlich der Parole ihrer Partei. Das Recht auf einen
unversehrten Körper sei zentral und der Staat solle sich nicht in die Organspende
einmischen, lauteten gemäss VOX-Umfrage die zentralen Argumente für ein Nein. Auf
der anderen Seite zeigten sich die Befürwortenden überzeugt, dass es in der Schweiz
momentan zu wenig Organspenden gebe und sich mit dieser staatlich geförderten
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Regelung Leben retten liessen. Zudem entlaste sie Angehörige, da diese nicht mehr
stellvertretend für die verstorbene Person entscheiden müssten. 

Abstimmung vom 15. Mai 2022

Änderung des Bundesgesetzes über die Transplantation von Organen, Geweben und
Zellen (Transplantationsgesetz)
Beteiligung: 40.3%
Ja: 1'319'276 Stimmen (60.2%)
Nein: 872'119 Stimmen (39.8%)

Parolen:
-Ja: SP (2*), FDP, Grüne (3*), GLP, Mitte (1*); Konsumentenforum, FMH
-Nein: EDU, EVP, SVP (2*); Schweizerische Bischofskonferenz, NZZ
* in Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Sogleich nach dem Urnengang stellten die Medien die Frage, wie es nun weitergehe. So
informierten etwa die Zeitungen am Tag nach der Abstimmung darüber, was man tun
müsse, wenn man sich dazu entschliesse, (keine) Organe spenden zu wollen, wann die
Umstellung auf die erweiterte Widerspruchslösung erfolge und was dazu noch
erforderlich sei. Einiges, meinte etwa der Tages-Anzeiger zu letzterer Frage, denn für
ein neues und sicheres Spenderegister sei «eine elektronische Identität [nötig], die es
in der Schweiz noch nicht gibt. Zudem müssen sechs Millionen Erwachsene informiert
werden.» Im Vorfeld der Abstimmung war nicht zuletzt auch das bestehende Register
von Swisstransplant in Kritik geraten; wegen einer durch die SRF-Sendung
«Kassensturz» Anfang Jahr bekannt gewordenen Sicherheitslücke hatte eine beliebige
Drittperson eine andere als Organspender oder Organspenderin erfassen können. Da
sich dieser Fehler nicht so rasch beheben liess, war eine Neuregistrierung für oder
gegen die Organspende im bestehenden Register von Swisstransplant gerade während
des Abstimmungskampfes, als sich vermutlich einige Menschen mit der Frage der
eigenen Organspendebereitschaft befassten, nicht möglich. Mit einer E-ID gebe es
keine solche Sicherheitslücke, kommentierten IT-Experten gegenüber dem Tages-
Anzeiger. Der Bundesrat hingegen liess zum Zeitpunkt der Abstimmung noch offen, ob
die von ihm zu präsentierende Lösung eine E-ID erfordere. Nur ein Jahr zuvor hatte die
Bevölkerung eine Gesetzesvorlage zur Einführung einer elektronischen Identität an der
Urne wuchtig verworfen. Obwohl der Bundesrat daraufhin ein neues E-ID-Gesetz
vorzulegen plante, prüfe man zum Zeitpunkt auch andere sichere und
datenschutzkonforme Eintragungsarten, so der Bundesrat. Sowohl ablehnende als auch
befürwortende Politikerinnen und Politiker forderten vom Bundesrat nach dem
Abstimmungsausgang eine umfassende Informationskampagne auf verschiedenen
Kanälen. So müsse sichergestellt werden, dass auch Personen ohne ausreichende
Sprach- und Lesekenntnisse ausführlich über die Widerspruchslösung informiert
würden, forderte etwa SVP-Nationalrätin Verena Herzog als Mitglied des Nein-Komitees.
Flavia Wasserfallen (sp, BE), Co-Präsidentin de Unterstützungskomitees, gab darüber
hinaus zu bedenken, dass die digitalen Fähigkeiten innerhalb der Bevölkerung variierten
und somit sowohl die Information der Behörden als auch ein Eintrag ins Spenderegister
über den Postweg möglich sein müssten. Beim BAG sah man dies hingegen anders: Es
werde lediglich ein Online-Register geben, allerdings soll es möglich sein, die
Eintragung via Vertretungsvollmacht etwa vom Hausarzt oder der Hausärztin vornehmen
zu lassen. Ebenfalls klar schien bereits, dass Swisstransplant einen Leistungsauftrag
erhalten werde, um das Register des Bundes zu führen, worüber sich die Gegnerschaft
der Gesetzesänderung nicht erfreut zeigte. Gemäss Aussagen des BAG kurz nach der
Abstimmung werde die Umstellung frühestens Mitte 2024 erfolgen. 

Im Oktober 2022 gab Swisstransplant bekannt, dass das eigene Spenderegister wegen
der Sicherheitsbedenken per sofort eingestellt werde. Die Spitäler kritisierten diesen
Entscheid. Für sie verkomplizierten sich dadurch die Abklärungen bis zum neuen
Bundesregister. Unterdessen hatte der Bund den Zeitplan zu dessen Inbetriebnahme
bereits etwas nach hinten verschoben: Das eigene Register werde «frühestens ab 2025
eingeführt», so das BAG. 3
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Epidemien

Aufgrund des von den «Freunden der Verfassung» ergriffenen Referendums stimmte
die Schweizer Stimmbevölkerung im Juni 2021 über das Covid-19-Gesetz ab. Dieses
enthielt einerseits die Regelungen zu den Unterstützungsmassnahmen für die
Unternehmen und die Bevölkerung (u.a. Härtefallhilfen, Covid-Erwerbsersatz,
Kurzarbeitsentschädigung), andererseits Ermächtigungen für den Bundesrat, zeitlich
begrenzt von bestehenden Gesetzen abzuweichen. Während der erste Teil auch bei den
Gegnerinnen und Gegnern unumstritten war, kritisierten sie den zweiten Teil stark.
Dieser Teil enthielt beispielsweise Regelungen zur Einschränkungen von Behandlungen
in den Spitälern, zur Abweichungen von gesetzlichen Fristen, zur elektronischen
Durchführungen von Generalversammlungen von Unternehmen oder zu
Einschränkungen im Asylbereich. Das Covid-19-Gesetz war nun insofern speziell, als
Gesetze üblicherweise erst nach Ablauf der Referendumsfrist in Kraft treten. Da das
Gesetz jedoch von einer Mehrheit der Mitglieder beider Kammern dringlich erklärt
worden war, war es gleich nach Annahme im Parlament im September 2020 in Kraft
getreten – was die Abstimmung darüber gemäss Tages-Anzeiger zu einer
«demokratiepolitische[n] Kuriosität» machte. Zusätzlich speziell war, dass das Covid-
19-Gesetz zum Zeitpunkt der Abstimmung vom Parlament bereits zweimal revidiert
worden war – einmal in der Wintersession 2020 und einmal in der Frühjahrssession
2021. Da das Gesetz mit den Corona-bedingten Veränderungen Schritt halten müsse,
seien verschiedene Teile des Gesetzes zum Zeitpunkt der Abstimmung gar nicht mehr in
Kraft, betonte der Tages-Anzeiger. Zudem würde das Gesetz bei einer allfälligen
Ablehnung an der Urne nicht per sofort ausser Kraft treten, sondern ein Jahr nach
seiner Inkraftsetzung, also am 25. September 2021. Die meisten Regelungen des
Gesetzes sind auf Ende 2021 befristet, lediglich einzelne dieser Regelungen würden bis
Ende 2023 (etwa Regelungen zur Kurzarbeit) oder gar bis Ende 2031 (Regelungen zu den
Covid-Krediten) gültig bleiben.

Der Abstimmungskampf zum Referendum gegen das Covid-19-Gesetz war nun geprägt
von der Frage, worüber am 13. Juni 2021 genau abgestimmt wird. So betonten die
Gegnerinnen und Gegner des Gesetzes im Abstimmungsbüchlein, dass mit dem
Referendum sichergestellt werden solle, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
«die höchste Instanz im Land» bleiben. Mit der Ablehnung des Covid-19-Gesetzes solle
man zeigen, «dass Krisenmanagement gegen das Volk in der Schweiz nicht geht». So
befürchteten sie, dass der Bundesrat das Notrecht durch das Gesetz unnötig verlängern
würde und man durch eine Annahme des Gesetzes die bisherige bundesrätliche
Corona-Politik legitimiere. Andreas Glarner (svp, AG) etwa argumentierte, dass man
dem Bundesrat damit einen Blankocheck für weitere Einschränkungen gebe und sprach
sich damit gegen das Gesetz aus – die SVP selbst entschied sich in der Folge für
Stimmfreigabe. Gegen diese Argumentationen wehrten sich die Befürworterinnen und
Befürworter des Gesetzes, da sie in ihren Augen am Covid-19-Gesetz vorbeizielten. So
würden die Gegnerinnen und Gegner insbesondere die Corona-Massnahmen des
Bundesrates kritisieren, etwa die Schliessung der Restaurants oder Läden, die jedoch
nicht im Covid-19-Gesetz geregelt seien, sondern im 2013 von der Stimmbürgerschaft
angenommenen Epidemiengesetz. Diese Bestimmungen würden somit durch eine
Ablehnung des Gesetzes auch nicht aufgehoben. Der Kampf gegen das Gesetz stelle
gemäss den Befürwortenden folglich bloss eine Art «Stellvertreterkrieg» dar, in dem
sich die Gegnerinnen und Gegner ein Misstrauensvotum gegen die bundesrätliche
Covid-Politik oder einen Denkzettel an den Bundesrat wünschten. 
Die Gegnerschaft kritisierte aber durchaus auch verschiedene Aspekte des Gesetzes
selbst: So fürchteten sie eine Diskriminierung oder gar einen Verlust der Grundrechte
von ungeimpften Personen aufgrund des Covid-19-Zertifikats, da mit diesem eine
Zweiklassengesellschaft, ja gar eine «neue Form der Apartheid», geschaffen werde.
Zudem diene das Contact Tracing über die SwissCovidApp zur Massenüberwachung, wie
die beiden Co-Präsidenten der «Freunde der Verfassung», Marion Russek und Werner
Boxler, in der Weltwoche betonten. Das anfängliche Argument, wonach es aufgrund des
Gesetzes zu einer verkürzten Prüfung von Impfstoffen kommen könnte, liess das
Komitee nach einer Weile fallen – der Bundesrat hatte erklärt, dass es in der
betreffenden Regelung einzig um Arzneimittel, nicht aber um Impfstoffe gehe.
Neben einzelnen Bestimmungen kritisierte die Gegnerschaft aber auch die Verbindung
der Unterstützungsmassnahmen mit den zusätzlichen Ermächtigungen für den
Bundesrat, da man den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern damit die Möglichkeit
nehme, Ersteren zuzustimmen und Letztere abzulehnen. Gleichzeitig betonten sie, dass
eine Ablehnung des Covid-19-Gesetzes an der Urne nicht das Ende der
Unterstützungsmassnahmen bedeute – was das Hauptargument der Befürworterinnen
und Befürworter darstellte. So könne das Parlament die Unterstützungsmassnahmen
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durch die Annahme einer Motion von Pirmin Schwander (svp, SZ; Mo. 21.3402) innert
kürzester Frist in ein eigenes Gesetz giessen. Diese Argumentation teilten die
Befürwortenden nicht, vielmehr warnten sie vor drastischen Folgen durch die
Ablehnung des Gesetzes: Das vorzeitige Ende der Unterstützungsmassnahmen der
Wirtschaft führe nämlich zu einem starken Anstieg der Konkurse, der Arbeitslosigkeit
und der Sozialhilfequote. Zwar könne das Parlament allenfalls ein neues Gesetz
beschliessen, dabei müsse es sich aber um ein ordentliches Gesetz handeln – ein
weiteres dringliches Gesetz sei nicht möglich –, erklärte der Bundesrat. Ein solches
könne aber unter anderem aufgrund der Referendumsfrist nicht vor dem 25.
September 2021 in Kraft gesetzt werden. Somit käme es bei einer Ablehnung des Covid-
19-Gesetzes zu einem Unterbruch der Unterstützungsmassnahmen. Auch der Bundesrat
betonte zur Lancierung seines Abstimmungskampfes an einer Pressekonferenz, bei der
unter anderem Gesundheitsminister Berset und Bundespräsident Parmelin sowie KdK-
Präsident Rathgeb (GR, fdp) anwesend waren, dass das Covid-19-Gesetz die einzige
rechtliche Grundlage zur Unterstützung der Betroffenen sei und dessen Ablehnung
grosse Unsicherheiten bei Unternehmen und Arbeitnehmenden auslösen würde.
Christian Rathgeb verwies auf die zentrale Bedeutung des Gesetzes für die Kantone und
mahnte vor einem Bauchentscheid: «Die Menschen brauchen jetzt nicht einen
Denkzettel, sondern konkrete finanzielle Unterstützung.» 
Die Befürworterinnen und Befürworter wehrten sich auch gegen den Diktatur-Vorwurf
der Gegnerschaft an den Bundesrat. So werde das Notrechtregime durch das Covid-19-
Gesetz nicht verlängert, sondern wie von der Verfassung verlangt in ordentliches Recht
überführt – das entsprechend auch vom Parlament verabschiedet worden sei. «Alles
läuft, wie es die Verfassung vorsieht – auch wenn die «Freunde der Verfassung» das
nicht wahrhaben wollen», betonte etwa die NZZ. «Wenn dies die Basis für eine Diktatur
sein soll, wird es eine ebenso lächerliche wie grosszügige Diktatur sein – eine Diktatur,
in der es für fast jeden Zweck Milliardenhilfen gibt und für jeden LKW-Fahrer eine
Toilette», verteidigte dieselbe Zeitung das Gesetz mit Verweis auf eine spezifische
Regelung im Covid-19-Gesetz zum Toilettenzugang von LKW-Fahrerinnen und -Fahrern.

Zu breiteren medialen Diskussionen im Abstimmungskampf führte auch das
Abstimmungsbüchlein: Die Gegnerinnen und Gegner des Gesetzes kritisierten, dass hier
das ursprüngliche Covid-19-Gesetz aufgeführt worden war, obwohl dieses in der
Zwischenzeit bereits mehrfach revidiert worden war. Dies sei aber insofern korrekt, als
das Referendum zum ursprünglichen Gesetz gefasst worden sei – auch wenn die
Ablehnung des Gesetzes auch die Revisionen ausser Kraft setzen würde, war der
mediale Konsens in dieser Frage. Ansonsten stand das Referendum zum Covid-19-
Gesetz deutlich im Schatten der gleichzeitig stattfindenden Abstimmungen zum CO2-
Gesetz, zur Trinkwasser- und zur Pestizidinitiative sowie zum kaum beworbenen
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus. Die
Studie des fög zählte etwa eine vergleichsweise geringe Anzahl Zeitungsartikel zum
Covid-19-Gesetz, deren Tonalität leicht positiv war. Auch in den Inseratespalten schnitt
das Covid-19-Gesetz unterdurchschnittlich ab, wie die Studie von Année Politique
Suisse zeigte. Die Vorumfragen der SRG (67% Ja respektive 64% Ja) und von Tamedia
(66%, 67%, 69%) liessen schliesslich kaum Zweifel an einer Annahme des Gesetzes
aufkommen. 

In der Zwischenzeit hatten die EDU, die «Freunde der Verfassung», das Aktionsbündnis
«Urkantone für eine vernünftige Corona-Politik» sowie die Gruppe «Mass-voll» die
Nein-Parole ausgegeben. Die SVP hatte unter grossem medialen Interesse bereits im
März 2021 entschieden, Stimmfreigabe zu erteilen, da sie «die negativen Folgen einer
Ablehnung [als] grösser [erachtete] als die einer Zustimmung». Verschiedene
Kantonalsektionen wichen jedoch von dieser Parole ab, so sprachen sich die Sektionen
der Kantone Bern, Luzern, Waadt und Wallis für eine Annahme und die Sektionen der
Kantone Appenzell-Innerrhoden, Basel-Landschaft, Schwyz und Zürich sowie die Junge
SVP für eine Ablehnung aus. Ansonsten traf das Covid-19-Gesetz weitgehend auf
Unterstützung, etwa durch sämtliche anderen grösseren Parteien (EVP, FDP, GLP, GPS,
Mitte, SP) und zahlreiche grösseren Verbände wie Economiesuisse, SGB und
Travailsuisse, aber auch durch den SGV oder GastroSuisse. 

Am Abstimmungssonntag sollte sich das Bild aus den Vorumfragen bestätigen: Mit 60.2
Prozent bei einer Stimmbeteiligung von 59.7 Prozent sprachen sich die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für das Covid-19-Gesetz aus. Zwar war kein
Ständemehr nötig, dennoch verdeutlichte die Ablehnung der Vorlage in den Kantonen
Uri (45.1%), Schwyz (40.9%), Nidwalden (48.6%), Obwalden (43.3%), Glarus (49.1%),
Appenzell Ausserrhoden (47.0%), Appenzell Innerrhoden (39.2%) und Thurgau (49.9%)
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die Unterschiede zwischen den Regionen: So lag die Zustimmung in der Romandie mit
65.5 Prozent und in der italienischsprachigen Schweiz mit 68.8 Prozent beispielsweise
deutlich höher als in der Deutschschweiz (58.3 Prozent). 
Die Medien waren sich nicht sicher, wie dieses Resultat zu interpretieren war.
Einerseits wurde von einem «Achtungserfolg der Gegner» (AZ) gesprochen –
insbesondere da diese nicht von einer grossen Partei unterstützt worden seien (TdG) –,
andererseits sei die Abstimmung zuvor als «Plebiszit über die generelle Corona-Politik
des Bundesrates» angepriesen worden, weshalb das Resultat nun als Bestätigung
ebendieser durch die Stimmbürgerschaft verstanden werden könne (NZZ). Einig war
man sich jedoch mehrheitlich, dass dies nicht als Blankocheck für den Bundesrat
verstanden werden dürfe – zugleich forderte unter anderem die SVP weitere
Lockerungen der Corona-Massnahmen. 

Abstimmung vom 13. Juni 2021

Beteiligung: 59.7%
Ja: 1'936'344 Stimmen (60.2%)
Nein: 1'280'128 Stimmen (39.8%)

Parolen:
- Ja: EVP, FDP, GLP, GPS, KVP, Mitte, PdA, SPS; Economiesuisse, Gemeindeverband,
KdK, SAV, SGB, SGV, SSV, TravailSuisse, VPOD, GastroSuisse
- Nein: EDU; «Freunde der Verfassung», Aktionsbündnis «Urkantone für eine
vernünftige Corona-Politik», «Mass-voll»
- Stimmfreigabe: SD, SVP*
* verschiedene abweichende Kantonalsektionen: Ja: SVP BE, SVP LU, SVP NE, SVP VD,
SVP VS; Nein: SVP AI, SVP BL, SVP SZ, SVP ZH, JSVP CH

Die Nachabstimmungsbefragung von gfs.bern zeigte einige Wochen später, dass die
Vorlage von Personen unter 40 Jahren, von Sympathisantinnen und Sympathisanten der
SVP sowie von Personen mit geringem bis mittlerem Vertrauen in den Bundesrat
mehrheitlich abgelehnt worden war. Als Hauptgrund für ihre Ablehnung nannten die
Befragten das Missbrauchspotenzial des Gesetzes (15% der Antworten), während die
Befürwortenden vor allem auf die Notwendigkeit einer Gesetzesgrundlage (16%) sowie
der finanziellen Unterstützung (12%) verwiesen. 

Noch am Abstimmungssonntag kündigten die Junge SVP und die «Freunde der
Verfassung» überdies bereits ein Referendum zur zweiten Revision des Covid-19-
Gesetzes und damit hauptsächlich zum Covid-19-Zertifikat an. Die zweite Revision war
Mitte März 2021 vom Parlament verabschiedet worden, weshalb die Referendumsfrist
nur noch drei Wochen andauerte. Die beiden Komitees zeigten sich überzeugt, dass
man die nötigen 50'000 Unterschriften innert dieser kurzen Frist zusammenbekommen
werde. 4

Wie sie gleich nach der ersten Abstimmung über das Covid-19-Gesetz angekündigt
hatten, ergriffen die Freunde der Verfassung, das Netzwerk Impfentscheid und das
Aktionsbündnis Urkantone auch das Referendum gegen die zweite Revision des Covid-
19-Gesetzes, unterstützt wurden sie dabei von der Jungen SVP. Innert drei Wochen –
mehr Zeit hatte das Referendumskomitee nach der erfolglosen Abstimmung über das
Covid-19-Gesetz nicht zur Verfügung – sammelten sie 187'239 Unterschriften. 5'401
Unterschriften wiesen dabei bereits eine Stimmrechtsbescheinigung auf, für weitere
75'526 Unterschriften liess die Bundeskanzlei eine entsprechende Prüfung vornehmen
– aufgrund des Covid-19-Gesetzes war es zu diesem Zeitpunkt möglich, auch
unbescheinigte Unterschriften einzureichen. In der Folge bestätigte die Bundeskanzlei
das Zustandekommen des Referendums mit 74'469 gültigen Unterschriften. Diese hohe
Anzahl Unterschriften in so kurzer Zeit sorgte in der Presse für einige Anerkennung
bezüglich der Organisationsfähigkeit und des breiten Netzwerks des Komitees, die NZZ
sprach etwa von einem (erneuten) «Achtungserfolg». Die Medien wiesen aber auch auf
die hohen Kosten und die entsprechenden finanziellen Mittel hin, welche für das
Zustandekommen des Referendums nötig gewesen seien.

Ins Zentrum gegen die zweite Revision des Covid-19-Gesetzes stellte das
Referendumskomitee vier Argumente: Als besonders kritisch erachtete es erstens das
Covid-19-Zertifikat, welches zu einer «Zweiklassengesellschaft» und zur
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Diskriminierung von 2 Mio. Menschen führe. Teilweise wurde das Zertifikat gar mit der
Rassentrennung des Apartheids-Regimes Südafrikas verglichen. Zweitens kritisierten
die Gegnerinnen und Gegner der Reform die Befreiung der Geimpften – nicht aber der
Ungeimpften – von der Quarantänepflicht, womit Letztere diskriminiert würden. Bei
beiden Massnahmen werde ignoriert, dass auch Geimpfte ansteckend sein und sich
selbst anstecken könnten. Drittens erkannte das Komitee in den Regelungen zur
Kontaktrückverfolgung eine Möglichkeit zur Massenüberwachung der Bevölkerung. Und
schliesslich kritisierte es viertens die weitreichenden zusätzlichen Kompetenzen,
welche die Revision für den Bundesrat mit sich bringe und welche die Gefahr einer
Diktatur verstärkten. Insgesamt seien dies «radikale und extreme Umkehrungen in
unserer Gesellschaft», welche man mit dem Referendum verhindern wolle. 

Früh zeichnete sich ab, dass diesmal auch die SVP das Referendum unterstützen würde.
Hatte sie bei der Juni-Abstimmung aufgrund der breiten wirtschaftlichen
Unterstützungsmassnahmen noch Stimmfreigabe erteilt, standen die Wirtschaftshilfen
in dieser Revision deutlich weniger im Zentrum. Zudem mache ein Engagement gegen
das Gesetz für die SVP Sinn, zumal es in keiner Partei mehr Personen gebe, welche die
offizielle Corona-Politik des Bundes ablehnten, hob die Weltwoche hervor. Ende August
2021 fasste die Delegiertenversammlung der SVP mit 181 zu 23 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) die Nein-Parole zum Gesetz deutlich. In der Folge sprachen sich zwar mit
Aargau und Glarus zwei Kantonalsektionen für das Gesetz aus, ansonsten zeigte sich die
Partei aber deutlich geeinter als noch bei der Juni-Abstimmung, als 16 Kantonalparteien
von der nationalen Parole abgewichen waren. 

Daneben machten vor allem ein linkes Komitee «Geimpfte gegen das Covid-Gesetz»
und dessen prominenteste Vertreterin, die Schriftstellerin Sibylle Berg, von sich reden.
Das Komitee kritisierte einerseits, dass mit dem Zertifikat Ungeimpften – aber etwa
auch Sans-Papiers – der Zugang zum gesellschaftlichen Leben verweigert werde, und
äusserte andererseits Datenschutzbedenken. Es werde eine «Infrastruktur für totale
Überwachung geschaffen», wurde gar argumentiert. Jedoch warf die WOZ dem Komitee
selbst mangelnde Transparenz vor, nachdem sie bei einer Inserateanfrage festgestellt
hatte, dass das Inserat über den SVP-Werber Alexander Segert bezahlt worden war. Das
Komitee selbst habe zugegeben, dass es nicht wisse, wer genau das Inserat finanziert
habe, betonte die Zeitung.

Neben der SVP sprach sich von den nationalen Parteien nur die EDU gegen das Gesetz
aus, jedoch gaben auch die Jungfreisinnigen des Kantons Thurgau, die Mitte-Partei des
Kantons Neuenburg sowie die Schweizer Demokraten des Kantons Bern Nein-Parolen
aus. Unterstützt wurden die Referendumsführenden erneut auch von der Organisation
«Mass-Voll», was aufgrund ihres radikaleren Stils vereinzelt zu Spannungen führte. 

Anders als bei der Juni-Abstimmung setzten die Befürworterinnen und Befürworter
der zweiten Revision diesmal weniger stark auf das Wirtschaftsargument. Vielmehr
stand zu Beginn der Diskussionen um die Vorlage – kurz vor und während der
Sommerferien – vor allem die gefährdete Reisefreiheit im Zentrum der Kritik. So bedarf
das Schweizer Zertifikat zur Anerkennung durch die EU einer gesetzlichen Grundlage,
welche mit Ablehnung der Revision nicht mehr vorhanden wäre, erklärte etwa EDI-
Sprecher Markus Binder. Ein freiwilliger Einsatz des Zertifikats für Reisen sei somit
nicht möglich, genauso wenig wie ein erneutes dringliches Gesetz zur Schaffung einer
solchen rechtlichen Grundlage. Somit müsste das Parlament den ordentlichen Weg der
Gesetzgebung beschreiten, wobei unklar sei, wie lange sich dies hinziehen würde. 
Als weiteres zentrales Argument warnten die Befürwortenden des Gesetzes vor dem
«Schliessungshammer» (NZZ), der ohne Zertifikat drohe. Denn ohne das Zertifikat habe
der Bundesrat keine «weicheren» Optionen und müsse bei einem erneuten Anstieg der
Fallzahlen und vor allem der Spitalauslastung wieder mit einem Lockdown reagieren,
wurde befürchtet. Somit könne sich das Nein der Gegnerinnen und Gegner zum
Eigentor entwickeln, indem sie dadurch weniger Freiheiten hätten als vor dem
Referendum. 
Insbesondere in Kultur-, Gastro- und Hotelleriekreisen hob man schliesslich die
zentrale Bedeutung des Zertifikats sowie des Schutzschirms für Grossveranstaltungen
hervor, die beide nur aufgrund der Revision des Covid-19-Gesetzes möglich waren. Man
habe bisher stark unter der Pandemie gelitten, könne nun aber aufgrund des Zertifikats
die Lokale und Veranstaltungen wieder stärker auslasten. Gerade auch dank des
Schutzschirms für Grossveranstaltungen sei überhaupt erst wieder an eine Planung für
Grossanlässe zu denken.

Die Befürwortenden bildeten ein breites Spektrum der Schweizer Politiklandschaft ab:
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Von den nationalen Parteien sprachen sich EVP, FDP, GLP, Grüne, Mitte, PdA und SP für
das Gesetz aus, ebenso wie Economiesuisse, der Gewerbeverband, der SGB,
Travailsuisse sowie verschiedene Tourismus-Organisationen. Auch Swiss Olympic
sprach sich mit Verweis auf die Wichtigkeit des Zertifikats für den Sport für das Gesetz
aus. 

Bei der medialen Berichterstattung über mögliche Folgen eines Neins standen vor
allem Unsicherheiten im Vordergrund. Klar war, dass die Regelungen aus der zweiten
Revision des Covid-19-Gesetzes bei einem Nein an der Urne bis ein Jahr nach ihrer
Verabschiedung vom Parlament in Kraft bleiben würden – konkret somit bis zum 19.
März 2022. Jedoch waren die meisten Regelungen des Covid-19-Gesetzes bis Ende
2021 begrenzt, einige zentrale Aspekte, wie zum Beispiel der Schutzschirm für die
Grossveranstaltungen, aber auch Regelungen bezüglich der Arbeitslosenversicherung
könnten aber noch bis Mitte 2022 oder gar Ende 2023 in Kraft bleiben. Denkbar war
überdies eine Verlängerung des Covid-19-Gesetzes. Ob dies nötig sein würde, war von
der Entwicklung der Pandemie abhängig: Womöglich wäre die Pandemie bereits vor
Auslaufen der entsprechenden Regelungen vorbei, so dass die
Unterstützungsmassnahmen für die Wirtschaft oder das Covid-19-Zertifikat gar nicht
mehr vonnöten wären, spekulierten die Medien. Auch was bei einem Nein bis im März
2022 genau passieren würde, war unklar. So könnte das Covid-19-Zertifikat zwar
rechtlich den Winter hindurch weiterhin in Kraft bleiben, ob dies politisch jedoch
durchsetzbar wäre, war gemäss Presse fraglich. Schliesslich fragte man sich auch, ob
eine durch das Epidemiegesetz begründete Einlasskontrolle das fehlende Zertifikat
ersetzen könne. Diese Vermutungen unterband Bundesrat Berset jedoch, indem er
klarstellte, dass zwar eine Zulasskontrolle für Geimpfte und Ungeimpfte aufgrund des
Epidemiengesetzes rechtlich weiterhin möglich wäre, das dafür nötige
Kontrollinstrument mit dem Zertifikat jedoch verloren ginge und es somit wenn nötig
nur noch Einschränkungen für alle – Geimpfte und Ungeimpfte – gebe. 

Im Abstimmungskampf dominierten anfangs die Gegnerinnen und Gegner der Revision
deutlich. Sie nahmen ihren Schwung aus dem «Achtungserfolg», den sie mit über 40
Prozent Nein-Stimmen bei der Juni-Abstimmung und dem grossen Sammelerfolg bei
den Unterschriften erzielt hatten, mit. Die Gegnerschaft der Revision begann demnach
früh, Flyer, Inserate und Plakate zu publizieren – immer wieder sprachen die Medien
von 50 Tonnen Werbematerial, welches die Gegnerschaft für den Abstimmungskampf
produzierte. Gleichzeitig warben sie auf Youtube und Telegram für ein Nein zur
Änderung des Gesetzes und gingen letztlich gemäss Zeitungsberichten gar von Haustür
zu Haustür. Überdies verschafften sie sich mit fast wöchentlichen Demonstrationen
Aufmerksamkeit – insbesondere die sogenannten Freiheitstrychler wurden bald zum
Symbol des Protests gegen die bundesrätlichen Massnahmen – und eine Möglichkeit,
ein breites Netzwerk zu erreichen, wie die Medien betonten. Lange Zeit waren denn
sowohl in den Medien als auch werbetechnisch fast ausschliesslich die Gegnerinnen
und Gegner zu sehen und zu hören. Organisiert wurde ihre Kampagne von der PR-Firma
von Alexander Segert, der zuvor bereits mit verschiedenen umstrittenen Kampagnen für
die SVP aufgefallen war. In einem Crowdfunding hatte das Contra-Komitee gemäss
eigenen Angaben in wenigen Tagen CHF 300'000 eingenommen, die Medien
berichteten aber auch über hohe Einzelbeträge von vermögenden Personen. 

Bereits Mitte August wurden die Befürworterinnen und Befürworter der Revision für ihr
fehlendes Engagement im Abstimmungskampf kritisiert. Als Mitte Oktober noch immer
nichts von einer koordinierten überparteilichen Pro-Kampagne zu sehen war, wurden
die Medien langsam ungeduldig. Sie befürchteten, dass sich die Befürwortenden ob der
hohen Rate an Geimpften und später auch der Vorumfragen, die auf eine Zustimmung
zwischen 61 Prozent (1. & 2. Welle SRG) und 69 Prozent (3. Welle Tamedia) hindeuteten,
in falscher Sicherheit wiegten. So sei es deutlich schwieriger, «eine schweigende
Mehrheit zu mobilisieren […] als eine laute Minderheit» (NZZ). Sie zeigten aber auch
Verständnis für die Probleme der befürwortenden Parteien: Diese hätten kaum Geld zur
Verfügung, zumal die Wirtschaftsverbände kein Geld für eine Kampagne aufwenden
wollten. «Weil lange rein gar nichts ging», wie er erklärte, gründete der Zürcher FDP-
Lokalpolitiker Peter Metzinger ein zivilgesellschaftliches Pro-Komitee. Sein Komitee
verfügte nur über wenig Geld, bekam aber nach einer Weile «einen Zustupf im
überschaubaren Rahmen» von der Economiesuisse, wie Michael Wiesner,
Kommunikationsleiter von Economiesuisse, erklärte. 
Mitte Oktober folgte dann zwar eine gemeinsame Pressekonferenz der
Parteipräsidentinnen und -präsidenten von EVP, FDP, GLP, Grünen, Mitte und SP, in
dem sie das Gesetz als Schlüssel zur Freiheit und als pragmatisches Mittel, um aus der
Krise zu kommen, präsentierten. Die Medien erkannten in der nüchternen
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Kommunikationsweise zwar durchaus eine Notwendigkeit – man hatte weder das Geld
noch die Zeit für eine emotionale Kampagne –, erachteten diese ob der lauten und
emotionalen Gegnerschaft aber auch als sinnvolle Taktik. In der Folge lancierten
verschiedene Parteien und Verbände Aufrufe und Appelle für eine Annahme der
Revision, etwa über die sozialen Medien. 
Eine eigene Kampagne lancierte schliesslich die sogenannte Tourismus-Allianz unter
der Führung des Schweizer Tourismus-Verbands, die für ein Ja zur Gesetzesrevision als
Basis für grenzüberschreitenden Tourismus und für EU-kompatible Nachweise warb.
Aufmerksamkeit erzielte auch Andreas Kyriacou, Präsident der Freidenker-Vereinigung,
der anfangs nur ein Plakat mit dem Slogan «Impfen statt Schimpfen» und der
Unterschrift «Freiheitsimpfler» veröffentlichte. Dieses fand rasch Verbreitung in den
sozialen Medien und generierte Spenden, dank denen es in der Folge in über 100
Gemeinden aufgehängt wurde. 

Je näher der Abstimmungssonntag rückte, desto nervöser wurden sowohl das Pro- als
auch das Contra-Lager, wie die Medien ausführlich berichteten. So beklagten sich etwa
beide Seiten über fehlende Akzeptanz und Diskussionsbereitschaft der anderen Seite.
Immer wieder war in den Medien von einer «Spaltung der Gesellschaft» die Rede. Die
Gegnerschaft monierte einerseits die fehlende Nennung der Zertifikate im
Gesetzestitel – was auf die nachträgliche Ergänzung der Regelungen zum Covid-19-
Zertifikat durch das Parlament zurückzuführen war – und reichte gemäss NZZ am
Sonntag 750 – häufig identische – Abstimmungsbeschwerden bei den Kantonen ein.
Andererseits kritisierten die Gegnerinnen und Gegner, dass sie mehrfach unter
fadenscheinigen Begründungen davon abgehalten worden seien, ihre Plakate
aufzuhängen, oder dass diese gezielt heruntergerissen worden seien. 
Die Befürworterinnen und Befürworter monierten hingegen insbesondere den rauen
Ton der Gegnerschaft, der sich zudem verstärkt habe und schliesslich gar in
Todesdrohungen gegen einen Politiker ausgeartet seien. Insbesondere die Mahnung des
Berner Sicherheitsdirektors Reto Nause (BE, mitte) kurz vor dem Urnengang warf in den
Medien grosse Wellen: «Wir erwarten einen unruhigen Abstimmungssonntag. Was,
wenn die Gegner des Covid-Gesetzes das demokratische Verdikt nicht akzeptieren?»,
fragte er rhetorisch. So sei von vereinzelten Personen im Internet bereits zur
Bewaffnung aufgerufen worden. Auf beiden Seiten berichteten die Medien überdies
von Stimmen, die sich vor Ungereimtheiten bei der Abstimmung durch die andere Seite
fürchteten – etwa versperrte Abstimmungslokale oder Manipulation der brieflichen
Stimmen. Umgehend beteuerten jedoch verschiedene Mitglieder der Gegnerschaft,
etwa der Sprecher des Aktionsbündnisses Urschweiz und Organisator der Contra-
Kampagne, Josef Ender, oder die Präsidentin der Jungen SVP Zürich, Camille Lothe,
dass es keine Hinweise auf Manipulation der Stimmabgabe oder der Auszählung gebe. 
Die Medien sprachen ob diesen Vorwürfen von einer Gefahr für die Demokratie: Dass
eine Seite die Einhaltung der demokratischen Regeln in Frage stelle, habe es so noch
nie gegeben und sei brandgefährlich, war der Tenor. Der emeritierte
Politikwissenschaftsprofessor Wolf Linder versuchte hingegen, die Geschehnisse zu
relativieren: So würden «keine Parteien oder signifikanten politischen Kräfte die
Verlässlichkeit unserer Abstimmungsergebnisse ernsthaft hinterfragen», daher solle
man diesen Einzelmeinungen nicht zu viel Gewicht beimessen. Gar etwas Positives
konnte Stefan Schmid von CH Media der aufgeheizten Situation abgewinnen: Sie
steigere die erwartete Beteiligung an der Abstimmung. Die Pandemie habe denn auch
die Gesellschaft nicht gespalten, sondern nur entsprechende Unterschiede sichtbarer
gemacht. «Wichtig ist jetzt freilich, dass sich nach geschlagener Schlacht Siegerinnen
und Verlierer, wie das hierzulande üblich ist, die Hand reichen und das Sägemehl von
der Schulter klopfen», betonte er. Andere Kommentatorinnen und Kommentatoren
zweifelten jedoch daran, ob dies allen Gegnerinnen und Gegner bei einer allfälligen
Niederlage gelingen würde. 

Neben den Kampagnen von Befürwortenden und Gegnerschaft wurde die Abstimmung
zur zweiten Revision des Covid-19-Gesetzes auch stark von den äusseren Umständen,
allen voran von der Entwicklung der Pandemie beeinflusst. So begannen Mitte Oktober
2021 die Covid-19-Fallzahlen in der Schweiz, vor allem aber auch im benachbarten
Ausland, wieder zu stiegen. Teile Deutschlands reagierten beispielsweise bereits im
September 2021 mit einer Verschärfung der 3G-Regel hin zu einer 2G-Regel, bei der
nur noch Geimpfte oder Genesene, nicht aber Getestete Zulass zu öffentlichen
Innenräumen erhielten. Eine solche Verschärfung blieb in der Schweiz lange Zeit kaum
vorstellbar und wurde von verschiedenen Sprechenden deutlich zurückgewiesen. Trotz
der steigenden Fallzahlen verzichtete der Bundesrat vor der Abstimmung weitgehend
auf Verschärfungen der Corona-Regelungen, was bei den Medien die Vermutung
weckte, er wolle die Chancen des Gesetzes im Referendum nicht schmälern. Hingegen
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gab die Regierung Ende Oktober bekannt, verschiedene Regelungen des Covid-19-
Gesetzes verlängern zu wollen – wie es die Kritikerinnen und Kritiker bereits in der
Kampagne zur ersten Abstimmung befürchtet hatten. Darüber hinaus sprach der
Bundesrat etwa zeitgleich eine Empfehlung für eine Auffrischungsimpfung für über 65-
Jährige aus und nährte damit auch die Befürchtungen der Gegnerschaft, wonach
zukünftig immer wieder neue Impfungen nötig sein würden. Schliesslich startete der
Bundesrat drei Wochen vor dem Urnengang mit einer nationalen Impfwoche einen
letzten Versuch, die Schweizer Impfquote vor dem Winter zu erhöhen. Dabei setzte er
CHF 100 Mio. ein und startete eine umfassende Werbekampagne für die Impfung. In
den Inseratespalten publizierte er denn auch ähnlich viele Inserate zur Impfwoche und
zur Impfung wie die Gegnerschaft gegen die Revision des Covid-19-Gesetzes. 
In der Woche vor dem Abstimmungssonntag wurde schliesslich bekannt, was vielerseits
befürchtet worden war: In der Zwischenzeit war eine neue Virusvariante, Omikron,
festgestellt worden, die deutlich ansteckender zu sein schien als die bisher
vorherrschende Deltavariante. Unklar war auch, wie die vorhandenen Impfungen gegen
die neue Variante wirken würden. Dies versetzte die Schweiz gemäss NZZ endgültig in
einen «Schwebezustand, epidemiologisch und politisch gesehen». 

Am Abstimmungssonntag folgte dann ein «klares Verdikt einer leisen Mehrheit», wie
die AZ das Abstimmungsresultat betitelte: Mit 62.0 Prozent Ja-Stimmen und zwei
ablehnenden Kantonen – in Appenzell Innerrhoden und Schwyz sagte die Mehrheit der
Stimmenden Nein zur Revision – war die Zustimmung zum Gesetz gegenüber der ersten
Abstimmung im Juni (60.2%) gar noch angestiegen. Zahlreiche Gemeinden und sechs
Kantone (AR, GL, NW, OW, TG, UR) waren verglichen mit der Juni-Abstimmung neu ins
Ja-Lager gewechselt. Die Medien hoben die hohe Stimmbeteiligung von 65.7 Prozent
hervor und interpretierten das Ergebnis der Abstimmung als Vertrauensbeweis in die
bundesrätliche Politik. Sie betonten aber wie bereits im Juni auch, dass dies keine
Blankovollmacht für den Bundesrat darstelle. Die SVP wollte das Resultat denn auch
nicht als Einladung für Massnahmenverschärfungen verstanden wissen.
Gesundheitsminister Berset forderte die Gegnerinnen und Gegner auf, das
Abstimmungsresultat zu akzeptieren: Zur Schweiz gehöre es, dass man sich nach der
Abstimmung zusammenraufe. «Wir dürfen nicht endlos streiten.» Zu grossen
Streitereien kam es denn in der Folge nicht mehr: Der befürchtete Grossaufmarsch
blieb aus, nur vereinzelte Protestierende fanden sich auf dem Bundesplatz ein. Die
meisten Sprechenden der Gegnerschaft akzeptierten das Ergebnis, lediglich «Mass-
Voll» liess verlauten, dass das Resultat wegen «beispiellosen Unregelmässigkeiten [...]
nicht legitim und für uns nicht bindend» sei. 

Abstimmung vom 28. November 2021

Beteiligung: 65.7%
Ja: 2'222'594 Stimmen (62.0%)
Nein: 1'361'084 Stimmen (38.0%)

Parolen:
- Ja: EVP, FDP, GLP, GPS, Mitte*, PdA, SPS; Economiesuisse, Gemeindeverband, KdK,
SGB, SGV*, SSV, TravailSuisse, VöV, Schweizer Tourismusverband, Hotelleriesuisse,
Verband Seilbahnen Schweiz, Swissmem, Freidenker-Vereinigung
- Nein: EDU, SVP*; «Freunde der Verfassung», Aktionsbündnis «Urkantone für eine
vernünftige Corona-Politik», Netzwerk Impfentscheid, «Mass-Voll»
- Stimmfreigabe: SD*; GastroSuisse, Piratenpartei
* verschiedene abweichende Kantonalsektionen: Ja: SVP AG, SVP GL; Nein: Mitte NE, SD
BE; Stimmfreigabe: SGV AG

Anhand der Gemeindeergebnisse zeigte sich in der Folge, dass die Opposition in der
Innerschweiz im Vergleich zum Juni abgenommen hatte, in der Westschweiz hingegen
angestiegen war. Gemäss der Vox-Nachabstimmungsbefragung hätten sich die Lager
jedoch weiter polarisiert: Die SVP-Sympathisierenden hätten klarer Nein, diejenigen
der FDP- und GLP klarer Ja gesagt als noch im Juni 2021. Mehrheitlich Nein gestimmt
hatten neben den Sympathisantinnen und Sympathisanten der SVP auch Personen, die
sich selbst auf der Links-Rechts-Achse als «rechtsaussen» einstufen, sowie Personen
mit traditioneller Werthaltung und solche mit tiefem oder mittlerem Vertrauen in den
Bundesrat. Als Hauptgrund für ihre Ablehnung der Gesetzesänderung nannten sie die
empfundene Bevormundung durch die Behörden und entsprechend die fehlenden
Freiheiten (zusammen 17%), ebenso übten viele Kritik an der indirekt wahrgenommenen
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Impfpflicht (10%). Die Befürwortenden hingegen wollten mit Annahme der Änderung vor
allem die Corona-Politik des Bundesrates unterstützen (36%). 5

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Die SGK-SR beriet die 2016 noch von der CVP-Fraktion eingereichte Motion zur
Beseitigung der Heiratsstrafe in der AHV im Februar 2021, nachdem sie ihre erste
Behandlung 2018 aufgrund der Annullation der Abstimmung über die CVP-Initiative
gegen die Heiratsstrafe sistiert hatte. In der Zwischenzeit hatte der Bundesrat aber die
Botschaft der neusten Revision der AHV, der AHV 21, vorgelegt, welche die SGK-SR
bereits vorberaten hatte. Dabei hat die Kommission gemäss ihrer Medienmitteilung
vorgeschlagen, die Ehepaarrente von 150 Prozent auf 155 Prozent zu erhöhen und damit
den Ehepaaren in der AHV zusätzlich CHF 650 Mio. jährlich zukommen zu lassen.
Weitere Verbesserungen seien aufgrund der grossen Kosten «nicht opportun». Folglich
beantragte die Kommissionsmehrheit den Vorstoss zur Ablehnung, eine Minderheit
Hegglin (mitte, ZG) verlangte jedoch weiterhin seine Annahme. In der Ständeratsdebatte
in der Frühjahrssession 2021 widersprach Kommissionssprecher Damian Müller (fdp,
LU) in Übereinstimmung mit dem Bundesrat der Darstellung in der Motion, wonach
Ehepaare in der AHV gegenüber Konkubinatspaaren diskriminiert würden – vielmehr
gebe es sogar einen «Heiratsbonus». Peter Hegglin hielt jedoch an der Formulierung
der Motion fest und verwies auf die Rentendifferenz von monatlich CHF 1195 zwischen
den Vollrenten von Verheirateten und Konkubinatspaaren. Mit 25 zu 18 Stimmen (bei 1
Enthaltung) lehnte der Ständerat die Motion jedoch ab. 6

MOTION
DATUM: 18.03.2021
ANJA HEIDELBERGER

Ende April 2022 kam das Referendum gegen die AHV21 zustande. Damit wurde an der
Urne nicht nur über die Mehrwertsteuererhöhung um 0.4 Prozentpunkte respektive 0.1
Prozentpunkte und somit über eine Zusatzfinanzierung für die AHV von CHF 12.4 Mrd.
bis 2032 abgestimmt – diese musste als Verfassungsänderung sowieso der
Stimmbürgerschaft vorgelegt werden –, sondern auch über die übrigen Massnahmen
des Reformprojekts. Dieses sah vor, das Rentenalter der Frauen in vier Schritten (2024
bis 2027) demjenigen der Männer anzupassen, wodurch die AHV bis 2032 CHF 9 Mrd.
weniger ausgeben respektive mehr einnehmen sollte als bisher. Im Gegenzug sollten die
ersten neun betroffenen Frauenjahrgänge Zuschläge zu ihren Renten oder günstigere
Bedingungen beim Rentenvorbezug erhalten, die insgesamt CHF 2.8 Mrd. kosten
sollten. Allgemein sollte der Start des Rentenbezugs flexibilisiert und neu zwischen 63
und 70 Jahren möglich werden – mit entsprechenden Abzügen und (teilweise)
Gutschriften bei früherem oder späterem Bezug –, wobei die Rente nicht mehr nur
vollständig, sondern auch teilweise bezogen werden kann. Dies würde bis 2032 etwa
CHF 1.3 Mrd. kosten. Insgesamt könnten die AHV-Ausgaben bis ins Jahr 2032 um
insgesamt CHF 4.9 Mrd. gesenkt werden. 

Die Gegnerinnen und Gegner der AHV21-Reform wehrten sich vor allem gegen die
Finanzierung der Reform auf dem «Buckel der Frauen» (Tages-Anzeiger), also durch die
Erhöhung des Frauenrentenalters. Dadurch würde den Frauen faktisch die Rente
gekürzt – ein Jahr weniger Rente entspreche CHF 26'000, rechnete das
Referendumskomitee vor. Diese Reduktion würde noch nicht einmal für diejenigen
Jahrgänge, welche Kompensationsmassnahmen erhielten, vollständig ausgeglichen.
Besonders störend daran sei, dass Frauen noch immer einen deutlich geringeren Lohn
für ihre Arbeit und einen Drittel weniger Rente als die Männer erhielten, während sie
gleichzeitig sehr viel mehr unbezahlte Arbeit leisteten. Darüber hinaus erachtete die
Gegnerschaft die Erhöhung des Frauenrentenalters auch als ersten Schritt hin zum
Rentenalter 67, das sie jedoch unter anderem mit Verweis auf die schlechten
Arbeitsmarktchancen älterer Arbeitnehmender sowie auf die Erhöhung der
Langzeitarbeitslosigkeit und der Sozialhilfequote ablehnte. Schliesslich erachteten die
Gegnerinnen und Gegner auch die aktuelle Situation der AHV als weniger gravierend als
die Befürwortenden der Revision: Die AHV sei solide, werde aber immer durch
dramatische Prognosen schlechtgeredet – diese seien bisher jedoch nie eingetroffen.
Die Nein-Parole zu beiden AHV-Vorlagen gaben die SP, die Grünen, die PdA sowie die
SD aus, sie wurden von den Gewerkschaften unterstützt. 

Die Befürwortenden der Reform betonten, dass die AHV struktureller Reformen
bedürfe, zumal sie ansonsten bereits in wenigen Jahren mehr ausgeben als einnehmen
werde. Die AHV21-Reform führe durch Massnahmen sowohl auf Einnahmeseite – durch

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2022
ANJA HEIDELBERGER
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die Mehrwertsteuererhöhung – als auch auf Ausgabenseite – durch die Erhöhung des
Frauenrentenalters – zu einer Verbesserung der AHV-Finanzen. Bezüglich des
Arguments der Gegnerschaft, dass vor allem die Frauen für die Reform aufkommen
müssten, verwiesen die Befürwortenden auf die «substanziellen Kompensationen»,
welche die Frauen der Übergangsgeneration erhielten. Zudem sei eine
Rentenaltererhöhung der Frauen auf 65 Jahre gerechtfertigt, da sie einerseits als Teil
der Gleichstellung erachtet werden könne und da die grossen Rentenunterschiede
andererseits nicht aus der AHV, sondern aus der beruflichen Vorsorge stammten. Im
Gegenzug forderten jedoch auch verschiedene Mitglieder der Pro-Komitees
Verbesserungen für die Frauen in der zweiten Säule, vor allem beim
Koordinationsabzug, welcher gesenkt werden sollte. Die Ja-Parole zu beiden Vorlagen
gaben die SVP, die FDP, die Mitte, die GLP, die EVP und die EDU sowie etwa
Economiesuisse, der Arbeitgeberverband, der Gewerbeverband und der Bauernverband
aus. 

In der medialen Berichterstattung stand vor allem die Frage nach den Auswirkungen für
die Frauen sowie der Fairness ihnen gegenüber im Mittelpunkt. Im Zentrum des
Interesses stand dabei der Bund Schweizerischer Frauenorganisationen, Alliance f. So
zeigten sich die im Verband organisierten Frauen öffentlich gespalten: Selbst der
Vorstand des Verbands bestand aus Befürworterinnen und Gegnerinnen der AHV21.
Alliance f sei in einer «delikate[n] Ausgangslage», betonten folglich etwa die AZ-Medien.
Als Konsequenz gab der Verband Stimmfreigabe heraus und schuf zwei
Frauenallianzkomitees, ein befürwortendes und ein ablehnendes. Damit wolle man sich
trotz unterschiedlicher Positionen in die Diskussion einbringen und somit verhindern,
dass die Männer die Debatte um das Frauenrentenalter dominierten, betonte etwa Co-
Präsidentin von Alliance f und Präsidentin des befürwortenden Frauen-Komitees,
Kathrin Bertschy (glp, BE). 

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt die AHV21-Abstimmung Ende Mai, als das BSV die
neuen Finanzperspektiven der AHV herausgab. So war der Bundesrat in der Botschaft
zur AHV21 im August 2019 von einem negativen Betriebsergebnis der AHV im Jahr 2030
von CHF 4.6. Mrd. ausgegangen. Im Juni 2021 hatte das BSV für 2030 ein Defizit von
CHF 3.7 Mrd. prognostiziert, in den neusten Finanzperspektiven Ende Mai 2022 war
hingegen nur noch von einem Defizit von CHF 1.8 Mrd. die Rede. Das BSV erklärte diese
Veränderungen mit dem guten Betriebsergebnis des AHV-Ausgleichsfonds 2021 sowie
mit einem stärkeren Beschäftigungs- und Reallohnwachstum als erwartet. Diese
Entwicklung zeige auf, dass die AHV in einer «systematische[n] Angstmacherei zulasten
der Bevölkerung» schlechtgeredet werde, liess der SGB verlauten. Die NZZ erachtete
diese Zahlen trotz der Korrekturen noch immer als schlecht, «die AHV [werde] so oder
so ins Minus» rutschen.

Im Juni 2022 entschied die SGK-SR, dass ihr Entwurf zur Pensionskassenreform BVG21
noch nicht reif für die Behandlung in der Herbstsession 2022 sei. Die Gegnerinnen und
Gegner der AHV21-Reform sahen darin einen Versuch, kritische Debatten zur BVG21-
Reform vor der Abstimmung über die AHV21 zu verhindern. Doch auch Befürwortende
der AHV21-Reform störten sich an diesem Vorgehen der Kommission, zumal man bei
einer Behandlung der BVG21-Reform den Frauen hätte zeigen wollen, dass man als
Ausgleich zur Rentenaltererhöhung wie mehrfach versprochen ihre
Pensionskassenrenten erhöhen werde. 

Zu medialen Diskussionen führten in der Folge auch die Vorumfragen. Bereits Anfang
Mai berichtete die SonntagsZeitung mit Verweis auf eine Umfrage des
Marktforschungsinstituts Demoscope, welche gemäss SonntagsBlick von den
Befürwortenden in Auftrag gegeben worden war, dass sich 62 Prozent der SP-
Sympathisierenden und 59 Prozent der Sympathisierenden der Grünen für die AHV21
aussprechen wollten. Insgesamt machte die Studie eine Zustimmung zur AHV21 von 55
Prozent aus. Darob publizierte jedoch der SGB die Resultate einer eigenen, zuvor beim
Forschungsinstitut Sotomo in Auftrag gegebenen Studie, gemäss welcher die
Sympathisierenden der SP die AHV21 zu 63 Prozent ablehnten, während der
durchschnittliche Ja-Stimmenanteil über alle Parteien hinweg bei 48 Prozent zu liegen
kam. Die Diskussion darüber, wie verlässlich Studien sind, welche von den
Befürwortenden respektive der Gegnerschaft einer Vorlage in Auftrag gegeben werden,
währte in den Medien jedoch nicht lange. Ab August konzentrierte sich die mediale
Debatte auf die Vorumfragen von SRG/gfs.bern und Tamedia/Leewas, welche auf eine
mehr oder weniger deutliche Annahme der zwei Vorlagen hindeuteten
(Mehrwertsteuererhöhung: zwischen 54 und 65 Prozent, AHVG: zwischen 52 und 64
Prozent). Vor allem zeichnete sich in den Vorumfragen aber bereits ein deutlicher
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Geschlechtergraben ab, so sprachen sich beispielsweise Anfang August 2022 in der
ersten Tamedia-Umfrage 71 Prozent der Männer für die Änderung des AHVG und somit
für die Erhöhung des Frauenrentenalters aus, während diese nur 36 Prozent der Frauen
befürworteten. 

Hatten die Vorumfragen letztlich doch eine relativ deutliche Annahme beider AHV21-
Vorlagen in Aussicht gestellt, wurde es am Abstimmungssonntag für die
Gesetzesänderung sehr eng: Mit 50.55 Prozent Ja-Stimmen und gut 31'000 Stimmen
Unterschied sprach sich die Stimmbürgerschaft für Annahme der Reform aus.
Deutlicher fiel das Verdikt für die Zusatzfinanzierung über eine
Mehrwertsteuererhöhung aus (55.07%). 

Abstimmung vom 25. September 2022

Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
(AHVG; AHV21)
Beteiligung: 52.2%
Ja: 1'442'591 Stimmen (50.5%)
Nein: 1'411'396 Stimmen (49.5%)

Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer
Beteiligung: 52.2%
Ja: 1'570'813 Stimmen (55.1%)
Nein: 1'281'447 Stimmen (44.9%)

Parolen:
-Ja: SVP, FDP, Mitte, GLP, EVP, EDU; Economiesuisse, SAV, SBV, SGV
-Nein: SP, GPS, PdA, SD; SGB, Travail.Suisse, VPOD
* in Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen

«Männer haben Frauen überstimmt», titelte in der Folge der «Blick», von einem
«eklatante[n] Geschlechtergraben, wie es ihn noch nie gegeben hat», sprach die WOZ.
In der Tat zeigten verschiedene Nachbefragungen einen grossen
Zustimmungsunterschied zwischen Frauen und Männern. In der Vox-Analyse lag die
Zustimmung zur Gesetzesänderung bei den Frauen im Schnitt bei 38 Prozent, bei den
Männern bei 64 Prozent – wobei die direktbetroffenen Frauen unter 65 Jahren der
Vorlage nur mit 25 Prozent (18-39 Jährige) respektive mit 29 Prozent (40-64 Jährige)
zustimmten, die Frauen im Rentenalter hingegen mit 63 Prozent. In der Folge kam es in
Bern und anderen Städten zu Demonstrationen, in denen Teile der Gegnerinnen der
Vorlage ihre Wut über das Ergebnis ausdrückten. In einer Rede zeigte sich Tamara
Funiciello (sp, BE) gemäss Medien empört darüber, dass «alte, reiche Männer»
entschieden hätten, dass «Kita-Mitarbeiterinnen, Nannys, Reinigungskräfte und
Pflegefachfrauen» länger arbeiten müssten. Dies führte im Gegenzug zu Unmut bei
Vertreterinnen und Vertretern der bürgerlichen Parteien, welche kritisierten, dass «die
Linke» den Stimmentscheid nicht akzeptieren wolle. Zudem sprach Regine Sauter (fdp,
ZH) Funiciello die Berechtigung ab, im Namen aller Frauen zu sprechen, zumal Frauen
keine homogene Masse bildeten. Funiciello hingegen betonte gemäss Tages-Anzeiger,
dass es «für Verbesserungen [...] den Druck von der Strasse und den Dialog im
Bundeshaus» brauche. 

Doch nicht nur zwischen den Geschlechtern, auch zwischen den Sprachregionen
zeigten sich bereits am Abstimmungssonntag grosse Unterschiede. Sämtliche
mehrheitlich romanischsprachigen Kantone lehnten die Reform ab, allen voran die
Kantone Jura (29% Ja-Stimmen), Neuenburg (35%) und Genf (37%), während sich nur
drei deutschsprachige Kantone mehrheitlich gegen die Reform des AHV-Gesetzes
aussprachen (Basel-Stadt: 47% Zustimmung; Solothurn: 49.8%, Schaffhausen: 50.0%).
Die höchste Zustimmung fand sich in den Kantonen Zug (65%), Nidwalden (65%) und
Appenzell-Innerrhoden (64%). «Die Deutschschweiz sichert die AHV», bilanzierte
folglich etwa die NZZ, während SGB-Präsident und Nationalrat Maillard (sp, VD) die
Unterschiede zwischen den Sprachregionen kritisierte, neben dem Geschlechtergraben
und dem Sprachgraben aber auch einen Einkommensgraben ausmachte. Diese
Ergebnisse bestätigte später auch die Vox-Analyse, welche für Personen mit
Haushaltseinkommen unter monatlich CHF 3'000 eine deutlich tiefere Zustimmung zur
Gesetzesänderung ermittelte als für Personen mit höheren Haushaltseinkommen (unter
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CHF 3'000: 32%; CHF 3'000-5'000: 49%, CHF 5'000-9'000: 52%, CHF 9'000-11'000:
59%, CHF über 11'000: 60%). Dieselben Unterschiede waren jeweils auch bei der
Mehrwertsteuererhöhung erkennbar, wenn auch in geringerem Ausmass. 

Als Motive für ihren Stimmentscheid machte die Vox-Analyse bei den Befürwortenden
die Notwendigkeit zur Stabilisierung der AHV aus – sowohl bei der Gesetzesänderung
(41%) als auch bei der Mehrwertsteuererhöhung (64%) wurde dieser Punkt häufig
genannt. Zusätzlich erachteten aber die Befürwortenden die Gesetzesänderung – also
wohl vor allem die Rentenaltererhöhung – auch als Schritt hin zur Gleichberechtigung
(45%). Die Gegnerinnen und Gegner erachteten sowohl die Gesetzesänderung als
ungerecht (84%), insbesondere im Hinblick auf die Lohnungleichheit zwischen Frauen
und Männern, als auch auf die Mehrwertsteuererhöhung (46%), die vor allem
einkommensschwache Personen treffe und allgemein ein «schlechtes
Finanzierungsmittel» (Vox-Analyse) darstelle.

Bereits am Tag nach der Volksabstimmung zur AHV21 schwenkte das mediale Interesse
weg von der Reform der AHV hin zur BVG21-Reform. Denn nicht nur die Gegnerinnen
und Gegner der AHV21-Reform, sondern auch weite Teile der Befürwortenden wiesen
auf die Verpflichtung oder gar das «Versprechen» (AZ) hin, die mit dieser Annahme der
Reform einhergingen: Im Gegenzug müsse das Bundesparlament die Benachteiligung
der Frauen bei der Altersvorsorge im Rahmen der anstehenden BVG21-Reform
korrigieren. 7
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